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Kampfmittel
Weist bei Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbung hin oder 
werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Staatliche 
Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Arnsberg oder das Amt für Brandschutz, Rettungsdienst 
und Zivilschutz (Tel.: 02381/903-340, 02381/903-341 oder 02381/903-0) zu verständigen.

Hinweise
Bodeneingriffe
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. 
Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 
Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens 
aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckungen von Bodendenkmälern ist der Stadt Hamm 
als Untere Denkmalbehörde (Telefon: 02381/174561, -62, Fax: 02381/172920) und/oder dem Westf. 
Museum für Archäologie/Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe (Telefon: 02761/93750, Fax: 
02761/2466) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mind. drei Werktage in unverändertem 
Zustand zu erhalten (§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den 
Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das 
Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschungen bis zu sechs Monaten in 
Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NRW).

Textliche Festsetzungen gemäß § 9 (1) und (2) BauGB

1. Art und Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 (1) Nr.1 und (3) BauGB
1.1  Gemäß § 16 (3) BauNVO dürfen innerhalb des WA-Gebietes die Traufen (Schnittlinie der 
Außenfläche des fertigen Mauerwerks mit der Dachhaut) die Höhe von max. 6,50 m über der Oberkante 
der fertigen zugehörigen Erschließungsstraße (Wiesenstraße) nicht überschreiten.

2.  Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen  Bepflanzungen gemäß § 9 (1) 
Nr. 25 a BauGB
2.1 Die gemäß § 9 (1) Nr. 25 a BauGB festsetzten Pflanzstreifen sind mit standortgerechten Gehölzen zu 
bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten.

Örtliche Bauvorschriften gemäß § 86 (1) und (4) BauO NRW

3.  Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke 
3.1 Die Oberflächen von Hofflächen, Carportzufahrten, Stellplätzen oder Fußwegen sind mit 
wasserdurchlässigen Materialien zu gestalten.

4.  Einfriedungen
4.1 Einfriedungen zu öffentlichen Verkehrsflächen sind nur zulässig in Form von lebenden Gehölzen 
(Hecken o.ä.).

5.  Fassaden
5.1 Die Fassaden der Wohngebäude in dem WA-Gebiet sind mit Putz und Klinker zu gestalten. Innerhalb 
einer Hausgruppe darf der mit Klinker ausgeführte Anteil der geschlossenen Fassadenflächen 25 % nicht 
unterschreiten. Die geklinkerten und geputzten Fassadenabschnitte von baulich zusammenhängen 
Gebäuden sind jeweils in Farbe und Material einheitlich zu gestalten.

6. Dächer
6.1 Die in den Baugebieten angegebenen Planzeichen über Dachform (SD = Satteldach, Dachneigung - 
z. B. 35°-45°) und Firstrichtung (<->)sind Bestandteil dieser Satzung.

6.2 Die Dächer baulich zusammenhängender Gebäude dürfen nur mit einer einheitlichen Dachneigung 
errichtet werden.

6.3 Die Dachflächen baulich zusammenhängender Gebäude sind in Farbe und Material einheitlich 
auszuführen.

7. Führung von Leitungen gemäß § 9 (1) Nr. 13 i. V. m. § 9 (3) BauGB
7.1 Ver- und Entsorgungsleitungen sowie sämtliche Niederspannungs- und Telekommunikationsleitungen 
sind unterirdisch zu verlegen.

1.2  Die natürliche Geländehöhe ist beizubehalten.


